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Private Grünflächen; Zweckbestimmung:

Baugrenze

Sonstige Planzeichen

Grabenparzelle

Art der baulichen Nutzung

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Straßenverkehrsflächen (öffentlich)

Grünflächen

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Verkehrsbegleitgrün

Entwicklungsziel: Streuobstwiese

LW

Sondergebiet Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem
Klima- wandel entgegenwirken

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie
für Ablagerungen; Zweckbestimmung:

Elektrizität

Einfahrtbereich (Sichtfelder sind im Rahmen des Bauantrages nachzuweisen)

Landwirtschaftlicher Weg

Entwicklungsziel: Extensivgrünland

Flächen für die Landwirtschaft und Wald

Flächen für Wald

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen,

Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz

Gesamtanlagen (Ensembles), die dem Denkmalschutz unterliegenD

Abgrenzung unterschiedlicher Art und unterschiedlichen Maßes der baulichen Nutzung

Sonstige Darstellungen

Bemaßung (verbindlich)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung; hier:

Dauerkleingärten

Erhalt von Laubbäumen

Verkehrsflächen

Planzeichen

überbaubare Grundstücksfläche im Baugebiet

nicht überbaubare Grundstücksfläche im Baugebiet.

Bushaltestelle

Regenrückhaltebecken

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses

Mischgebiet

Sondergebiet Zweckbestimmung Tankstelle

Entwicklungsziel: Auwald

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsan-
lagen; Zweckbestimmung:

Stellplätze inkl. Zu- und UmfahrtenSt

Öffentliche Grünflächen; Zweckbestimmung:

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Geschossflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Straßenbegrenzungslinie

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

RRB

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses; Zweckbestimmung: Überschwemmungsgebiet "Schlitz"

Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen
äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen
Naturgewalten erforderlich sind

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Erdgasleitung der Osthessennetz (nicht eingemessen)

6 4

SOT

GRZ

GFZ

Z

Oberkante Gebäude

Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß in m über Bezugspunkt, hier:

OKGeb.

Stromkabeltrasse der Stadtwerke Schlitz (nicht eingemessen)

Gas

Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen zu Gunsten der Osthessen Netz GmbH

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechtes

L Landschaftsschutzgebiet

Altlasten (nicht eingemessen)
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Stadt Schlitz, Kernstadt

Bebauungsplan "Sondergebiet Bahnhofstraße"
Flur 3

Katasteramtliche Darstellung

Flurgrenze

Flurnummer

Flurstücksnummer

vorhandene Grundstücks- und Wegeparzellen mit Grenzsteinen

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728),
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786),
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057),
Hessische Bauordnung (HBO) vom 28.05.2018 (GVBl. S. 198), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.06.2020
(GVBl. S. 378),
Hessische Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318), verlängert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S.
915).

Zeichenerklärung

140
3

Plankarte 2

Plankarte 1

Verfahrensvermerke:

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Stadt-
verordnetenversammlung gefasst am  20.09.2016

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde  ortsüblich
bekanntgemacht am  22.09.2017

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  26.09.2017

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom  28.09.2017

bis einschließlich   27.10.2017

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  15.02.2020

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  24.02.2020

bis einschließlich  27.03.2020

Die erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3

BauGB wurde ortsüblich bekanntgemacht am  23.03.2021

Die erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3

BauGB erfolgte in der Zeit vom  31.03.2021
bis einschließlich  30.04.2021

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m.
§ 9 Abs. 4 BauGB und  § 91 HBO erfolgte durch die Stadtverordnetenver-
sammlung am ___.___.______

Die Bekanntmachungen erfolgen gemäß Hauptsatzung der Stadt Schlitz im Schlitzer Bote.

Ausfertigungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen
Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für  die
Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.

Schlitz, den ___.___._____

____________
Bürgermeister

Rechtskraftvermerk:
Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft
getreten am:  ___.___.______

Schlitz, den ___.___.______

___________
Bürgermeister
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1 Textliche Festsetzungen (BauGB / BauNVO)

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Sondergebiet Bahnhofstraße“ gilt: Entgegenstehende
zeichnerische und textliche Festsetzungen des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet ehemaliges
Bahngelände“ sowie die dazugehörige 1. und 2. Änderung dieses Bebauungsplanes werden durch den
Bebauungsplan „Sondergebiet Bahnhofstraße“ ersetzt.

1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB:

1.1.1 Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO

1.1.1.1 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO: Tankstellen und Vergnügungsstätten sind
unzulässig. 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO: Vergnügungsstätten sind auch ausnahmsweise
unzulässig.

1.1.1.2 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO sowie § 6 BauNVO:
Im Mischgebiet ist reiner Lebensmitteleinzelhandel (Lebensmitteldiscounter, Vollsortimenter) nicht
zulässig.

1.1.2 Sondergebiet gemäß § 11 Abs.3 BauNVO

1.1.2.1 Für das Sondergebiet 1-4 mit der Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel (SOEH) gilt:
Innerhalb der durch Baugrenzen bezeichneten Flächen sind zulässig:

1. Ein Lebensmittelmarkt (Discounter) mit einer Verkaufsfläche (VK) von max. 1.000 m² (SO1)
2. Lebensmittelmarkt (Vollsortimenter) mit einer Verkaufsfläche (VK) von max. 1.200 m² und
    ein Getränkemarkt mit einer Verkaufsfläche (VK) von max. 900 m² (SO2)
3. Ein Lebensmittelmarkt (Discounter) mit einer Verkaufsfläche (VK) von max. 1.100 m² (SO3)
4. Ein Lebensmittelmarkt (Vollsortimenter) mit einer Verkaufsfläche (VK) von max. 1.495 m² (SO4)

1.1.2.2 Gemäß § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m. § 11 Abs.2 BauNVO gilt für das Sondergebiet Zweckbestimmung
Tankstelle (SOT):
Innerhalb der durch Baugrenzen bezeichneten Flächen sind Tankstellen und dazugehörige
Nebenanlagen zulässig.

1.1.2.3 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO und § 18 Abs. 1 BauNVO gilt für das
Sondergebiet 1 mit der Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel (SOEH):
Die maximal zulässige Gebäudeoberkante (OKGeb.) beträgt 10,0 m. Als unterer Bezugspunkt für die
Gebäudeoberkante gilt die Oberkante Erdgeschoss Rohfußoden (OK EG RFB).

1.2 Flächen für Stellplätze und Garagen und Nebenanlagen gemäß § 9 Abs.1 Nr.1 u. 4 BauGB i.V.m. §
12 Abs. 6 BauNVO und § 14 BauNVO:

1.2.1 Im Mischgebiet und in den Sondergebieten sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren
Grundstücksfläche Stellplätze und ihre Zu- Umfahrten sowie Garagen und Nebenanlagen zulässig.

1.2.2 In den Sondergebieten mit der Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel (SO 1, 2, und 4) sind für
Stellplätze und ihre Zu- und Umfahrten entsprechende Flächen für diesen Nutzungszweck gekenn-
zeichnet.

1.2.3 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO gilt für das
Sondergebiet SO1- SO4: Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von Stellplätzen mit ihren
Zufahrten sowie von Nebenanlagen i.S. des § 14 BauNVO einschließlich Lkw-Zufahrt bis zu einer GRZ
von 0,8 ausgenutzt werden. Gemäß § 19 Abs.4 Satz 3 BauNVO wird abweichend bestimmt, dass eine
Überschreitung der GRZ von 0,8 im geringfügigem Ausmaß (bis 0,9) für wasserdurchlässig befestigte
Stellplätze zulässig ist.

1.3 Eingriffsminimierende Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB und § 9 Abs.1a
BauGB:

1.3.1 Im Plangebiet sind Fußwege, Pkw-Stellplätze, Hofflächen und Müllcontainerplätze bei der Neuherstellung
in einer Bauweise herzustellen, die eine Versickerung von Niederschlagswasser ermöglicht (z.B. wasser-
durchlässiges Pflaster, Rasenkammersteinen, etc.). Ausnahme: Sofern aus betriebstechnischen Grün-
den eine Befahrung der Fläche notwendig ist, kann von der Festsetzung abgewichen werden (z.B. Lade-
zonen, die mit Gabelstaplern befahren werden müssen, Rangierflächen für Lkw's, Feuerwehrzufahrten
etc.).

1.3.2 Entwicklungsziel: Erweiterung einer Streuobstwiese auf dem Flurstück 103 tlw. Maßnahmen: Auf der
Fläche ist die bestehende extensive Streuobstwiese weiterzuentwickeln.

Pflegehinweis:
Es gilt je anfangende 120m² einen standortgerechten hochstämmigen Obstbaum anzupflanzen. Die
Unterkultur ist extensiv zu pflegen, 2 x Mahd pro Jahr. Alternativ ist eine extensive Schafsbeweidung
zulässig. Düngung und der Einsatz von Pestiziden sind auf der gesamten Maßnahmenfläche unzulässig.

1.3.3 Entwicklungsziel: Extensivgrünland Maßnahmen: Die Fläche ist extensiv als Grünland zu pflegen.

Pflegehinweis:
Alternativ ist eine extensive Schafsbeweidung zulässig. Neuaufkommende Brombeerbewüchse sind
regelmäßig zu entfernen. Düngung und der Einsatz von Pestiziden sind auf der gesamten
Maßnahmenfläche unzulässig.

1.3.4 Entwicklungsziel: Auwald
Maßnahmen: Erhalt und Pflege des Bestandes, standortfremde Gehölze sind zu beseitigen.

1.4 Die Zuordnung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gemäß § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB i.V.m. § 9
Abs.1a BauGB wird bei der Planung wie folgt vorgenommen:

Gemarkung Rimbach, Flur 5, Flurstück 26 - Entwicklungsziel: Extensivgrünland
Maßnahmen: Die vorhandenen Grünlandflächen sind extensiv durch eine ein- bis zweischürige Mahd oder
eine extensive Beweidung zu pflegen. Eine extensive Nutzung als Mähweide ist ebenfalls möglich.

Pflegehinweis:
Bei einer Beweidung sollte eine Besatzdichte von 2 Großvieheinheiten pro Hektar nicht überschritten
werden. Eine Beweidung mit Pferden ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Im südlichen Teil der
Grünlandfläche sind neu aufkommende Schlehen-Aufwüchse regelmäßig zu entfernen. Düngung und der
Einsatz von Pestiziden sind auf der gesamten Maßnahmenfläche unzulässig.

1.5 Anpflanzen und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9
Abs.1 Nr.25a und Nr.25b BauGB:

1.5.1 Die als Verkehrsbegleitgrün zu gestaltenden Flächen im Bereich der Stellplätze sind mit bodendeckenden
Sträuchern und punktuell mit Bäumen zu bepflanzen (Artenliste siehe 1.5.3). Die Pflanzstreifen dürfen
-soweit erforderlich- zum Zwecke der Anlagen von Eingängen, Zu- und Ausfahrten unterbrochen werden.

1.5.2 Innerhalb des Sondergebietes gilt es je 5 Stellplätze einen einheimischen standortgerechten Laubbaum
gemäß Pflanzliste 1.5.3 zu pflanzen.

1.5.3 Zum Erhalt festgesetzte Laubbäume sind zu pflegen und abgängige Laubbäume sind mit einheimischen
standortgerechten Laubbäumen zu ersetzen.

Artenliste (Empfehlung):
Bäume 2.Ordnung

Acer campestre - Feldahorn
Carpinus betulus - Hainbuche
Prunus avium - Vogelkirsche
Prunus padus - Traubenkirsche
Sorbus aucuparia - Vogelbeere
Tilia platyphyllos - Sommerlinde
Alnus glutinosa - Erle
Fraxinus excelsior - Esche

sowie bewährte standortgerechte einheimische Obstbaumsorten

Sträucher

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel
Corylus avellana - Hasel
Virburnum opulus - Gew. Schneeball
Lonicera xylosteum - Heckenkirsche
Sambucus nigra - Schw. Holunder

Kletterpflanzen

Clematis vitalba - Gem. Waldrebe
Hedera helix - Efeu
Humulus lupulus - Hopfe
Lonicera caprifolium - Geißblatt
Parthenocissus tricuspidata "Veitchii" - Wilder Wein

Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hess. Nachbarrechtsgesetz wird verwiesen.

2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften (BauGB i.V.m. HBO  
-integrierte Orts- und Gestaltungssatzung)

2.1 Dachgestaltung gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 HBO:

2.1.1 Dachfarbe:
Für die Dacheindeckung sind nicht spiegelnde oder reflektierende Materialien in dunklen (anthrazit,
schwarz, grau) und roten Farbtönen (braun, ziegelrot, dunkelrot) sowie eine dauerhafte Dachbegrünung
zulässig. Anlagen zur aktiven Nutzung von Solarenergie sind zulässig.

2.1.2 Dachform, Dachneigung:
Im Plangebiet sind Flach-, Walm- und Sattel-, Pultdächer (auch versetzte Pultdächer) mit einer
Dachneigung von 0 - 45° zulässig.

2.2 Einfriedungen § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO:

2.2.1 Zulässig sind ausschließlich gebrochene Einfriedungen aus Holz oder Metall bis zu einer Höhe von 2,5m
(inklusive Übersteigschutz) in Verbindung mit einheimischen, standortgerechten Laubsträuchern oder
Kletterpflanzen.

2.2.2 Mülltonnen sind auf dem Grundstück so anzuordnen, das sie von der Straße aus nicht sichtbar Container-
und Abstellplätze für sonstige Abfallbehälter sind mit Buschwerk zu umpflanzen.

2.3 Gestaltung der Werbeanlagen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO:

Werbeanlagen (z.B. Pylone) sind nur am Ort der Leistung zulässig. Sie dürfen die Traufhöhe der
Gebäude, an denen sie angebracht sind, nicht überragen. Werbung auf den Dachflächen ist nicht
zulässig. Freistehende Werbepylone und Werbefahnen sind zulässig.
Bei Werbung auf freistehenden Schildern darf die einzelne Werbefläche eine Größe von 10m² und eine
Gesamthöhe von 6m über dem natürlichen Gelände nicht überschreiten.

Folgende Werbeanlagen sind nicht zulässig:
-  Werbeanlagen mit greller Farbgebung oder reflektierenden Materialien
-  Werbung mit Blink- und Wechselbeleuchtung
-  Werbung an sich verändernden oder bewegenden Konstruktionen
-  Fremdwerbung

3 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs.6 BauGB)

3.1 Es gilt die Stellplatzsatzung der Stadt Schlitz.

3.2 Denkmalschutz:
Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt für Denkmalpflege,
Archäologische Denkmalpflege, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen (§ 21
HDSchG).

3.3 Artenschutz:
3.3.1 Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (1. März bis 30. September) gemäß §

39 BNatSchG abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig werden, sind die betroffenen
Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen zu
kontrollieren. Außerhalb der Brut- und Setzzeit (01. März bis 30. September) sind Baumhöhlen vor Beginn
von Rodungsarbeiten von einem Fachgutachter auf überwinternde Arten zu überprüfen.

3.3.2 Insektenfreundliche Außenbeleuchtung
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten sollten für die funktionale Außenbeleuchtung
ausschließlich Leuchtmittel (z. B. LED-Technik oder Natriumdampf-Hochdrucklampen) mit einer
Farbtemperatur von 3.000 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) unter Verwendung vollständig gekapselter
Leuchtengehäuse, die kein Licht nach oben emittieren, verwendet werden (SCHROER ET AL. 2019, JIN ET
AL. 2015).

3.4 Verwendung und Versickerung von Niederschlagswasser:
Hinsichtlich des Oberflächenwassers der Dachflächen und der versiegelten Grundstücksflächen wird auf §
37 Abs. 4 HWG verwiesen. Das anfallende Niederschlagswasser soll nach § 37 Abs. 4 HWG von
demjenigen, bei dem es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange
nicht entgegenstehen. Niederschlagswasser soll darüber hinaus in geeigneten Fällen versickert werden.

3.5 Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Deutschen Telekom AG.

3.6 Im Plangebiet befinden sich Erdgasversorgungsleitungen der OsthessenNetz GmbH.

3.7 Die externe Ausgleichsfläche in der Gemarkung Rimbach, Flur 5, Flurstück 26
(Übersichtskarte 2) befindet sich innerhalb der Zone III des amtlich festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes
„TB Rimbach“ für die Trinkwassergewinnungsanlage der Stadt Schlitz. Die Ge- und Verbote der
Schutzgebietsverordnung sind einzuleiten.

3.8 Im Geltungsbereich befinden sich im Bereich des „Bruchwiesenweges“ diverse Stromkabeltrassen der
Stadtwerke Schlitz.

3.9 Für dem Planbereich sind Einträge von Altflächen (Altablagerungen und Altstandorte) in der Altflächendatei
(AFD) des Landes Hessen beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG)
vorhanden, siehe Begründung. Werden bei der Durchführung von Erdarbeiten Bodenverunreinigungen,
Altablagerungen oder sonstige Beeinträchtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung für Mensch und
Umwelt ausgehen kann, sind umgehend die zuständigen Behörden zu informieren.

3.10 Hinweise für den Bauantrag/Baugenehmigungsverfahren/Bauherr
Freiflächengestaltungsplan: Zusammen mit dem Bauantrag bzw. der Mitteilung baugenehmigungsfreier
Vorhaben gemäß § 64 HBO ist für jede Baumaßnahme auch ein Freiflächengestaltungsplan einzureichen,
aus dem die Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplanes prüffähig erkennbar ist. In diesem sind
insbesondere die bebauten Flächen, sonstige befestigte Flächen wie Zufahrten, Stellplätze etc. und die Art
der Befestigung, die bepflanzten Flächen und die Art der Bepflanzung und weitere freiflächenbezogene
Festsetzungen (z. B. Höhenveränderungen, Lage, Größe und Gestaltung von Entwässerungsmulden und
weitere Veränderungen in der Freifläche) entsprechend der Vorgabe des Bebauungsplans darzustellen. Der
Freiflächengestaltungsplan ist durch eine qualifizierte Person (z.B. Architekt, Dipl. Ing. Landespflege, etc.) zu
erstellen und zu unterzeichnen.

3.11 Entwässerung und deren bauliche Gestaltung
Niederschlagswasser ist grundsätzlich auf dem Grundstück, auf dem es auftrifft, sach- und fachgerecht,
unter Berücksichtigung der geltenden wasserrechtlichen Vorgaben, zu entsorgen. Der Grundstückseigen-
tümer hat dafür Sorge zu tragen, dass kein Oberflächenwasser auf öffentliche Flächen läuft und hat dafür
eigenständig bauliche Vorkehrungen zu treffen (z.B. Entwässerungsrinne an Grundstücksgrenze).
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